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Die Entwürfe zur Neuordnung in Preußen
Neue blutige Niederlagen der Engländer

Der Entwurf eines Geſetzes betreffend
die Wahlen zum Hauſe der Fbgeoröneten
beſtimmt

S 1 Wahlberechtigt zum Hauſe der Abgeordneten iſt
jeder Preuße der die Staatsangehörigkeit ſeit wenig
ſtens drer Jahren beſitzt und das 25 Lebensjahr vollendet
hat in der preußiſchen Gemeinde in der er ſeit einem Jahre
ſeinen Wohnſitz oder Aufenthalt hat Jn Gemeinden die
in mehrere Wahlbezirke geteilt ſind tritt der Wahlbezirk an
die Stelle der Gemeinde

Jeder Wähler darf nur an einem Orte wählenFür die 7 aktiven Heere gehörigen Militär
perſonen mit Ausnahme der Militärbeamten ruht die Be
rechtigung zum Wählen

S 2 Ausgeſchloſſen vom Rechte zu wählen ſind Per
ſonen

1 die entmündigt ſind oder unter vorläufiger Vormund
ſchaft ſtehen
über deren Vermögen das Konkursverfahren ſchwebt
die der bürgerlichen Ehrenrechte entbehren

e die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter
abgeht
di unter Polizeiaufſicht ſtehen
die eine Armenunterſtützung aus öffentlichen Mitteln
erhalten

Als Armenunterſtützung im Sinne dieſes Geſetzes gelten
nicht

a dem Wähler oder einem ſeiner Angehörigen gewährt
Pflege oder Unterſtützung in Krankheitsfällen

b einem Angehörigen wegen körperlicher oder geiſtiger
Gebrechen gewährte Anſtaltspflege

S 3 Jeder Wähler hat eine Stimme
S 4 Für die Vorausſetzungen der Wahlberechtigung iſt

der Zeitpunkt maßgebend mit dem die Auslegung der
Wählerliſten beginnt

S 5 Jeder Wahlbezirk wird zum Zwecke der Stimm
abgabe in Stimmbezirke geteilt die möglichſt mit den Ge
meinden zuſammenfallen ſollen Jedoch können große Ge
meinden in mehrere Stimmbezirke geteilt ſowie kleine Ge
meinden mit benachbarten Gemeinden zu einem Stimmbezirke
vereinigt werden

Den Gemeinden im Sinne dieſes Geſetzes ſtehen die
Gutsbezirke gleich

g8 6 bis 7 regeln die Aufſtellung und Auslegung der
Wählerliſten

g 8 Bei einzelnen Neuwahlen welche innerhalb eines
Jahres nach der letzten allgemeinen Wahl ſtattfinden bedarf
es einer neuen Aufſtellung und Auslegung der Wählerliſten
nicht5 5 8 9 Die Abgeordneten gehen aus unmittelbaren Wahlen

ervor
8 10 Wählbar zum Abgeordneten iſt jeder Preuße derdas dreißigſte Lebensjahr vollendet hat nicht gemäß S 2 vom

Rechte zu wählen ausgeſchloſſen iſt und ſeit wenigſtens drei
Jahren preußiſcher Staatsangehöriger iſt

88 11 bis 13 handeln von der Feſtſetzung des
Wahltags der Ernennung des Wahlkommiſſars
der Wahlvorſteher und der Wahlvorſtände

8 14 Die Wahlen erfolgen durch ver deckte Stimm
zettel Abweſende können in keiner Weiſe durch Stell
vertreter oder ſonſt an der Wahl teilnehmen

s 15 Sind mehrere Abgeordnete zu wählen ſo hat der
Wähler auf dem Stimmzettel anzugeben wen er für die erſte
zweite oder eine folgende Abgeordnetenſtelle wählt Hat er
dies unterlaſſen ſo iſt die Reihenfolge der Namen auf dem
Stimmzettel maßgebend

S 16 Der Zutritt zum Wahllokale ſteht jedem Wahl
berechtigten offen Es dürfen jedoch daſelbſt außer den durch
das Wahlgeſchäft bedingten Beratungen und Beſchlüſſen des
Wahlvorſtandes keine Beratungen oder Anſprachen ſtatt
finden oder Beſchlüſſe gefaßt werden

Der Wahlvorſtand iſt befugt jede Perſon welche die
Ruhe oder Ordnung der Wahlhandlung ſtört aus dem Wahl
lokale zu verweiſen Doch iſt ihr zuvor Gelegenheit zur Ab
gabe ihrer Stimme zu geben

8 17 Unter Verwahrung oder Vorbehalt abgegebene
Wahlſtimmen ſind ungültig

Ueber die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahlſtimmen
entſcheidet mit Vorbehalt der Prüfung des Abgeordneten
hauſes der Wahlvorſtand nach Stimmenmehrheit ſeiner Mit
glreder Jm Falle der Stimmengleichheit gibt die imme
des Wahlvorſtehers den Ausſchlag

8 18 Zur Ermittelung des Wahlergebniſſes beruft der
Wahlkommiſſar innerhalb einer Woche nach dem Wahl
termine ſechs bis zwölf Wähler die ein unmittelbares
Stagtsamt nicht bekleiden und einen Wähler als Schrift
führer der Beamter ſein darf zu einem Wahlausſchuſſe

Ort und Zeit der Sitzung des Wahlausſchuſſes ſind vor
er öffentlich bekannt zu machen Der Zutritt ſteht jedem

Wahlberechtigten offen

r

unſere Linien vor der Ar frekte und Minenwer

amtes als Wahlvorſteher Schriftführer Beiſitzer im Wahl

Auntlicher Bericht der Heeresleitung
Großes Hauptquartier 25 November

Weſtlicher Kriegsſchauplatz
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht

Jn Flandern ſtergerte ſich der Artilleriekampf am Nach
mittage zwiſchen dem Houthoulſter Wald und Zandvoorde zu
großer Stärke Ein engliſcher Vorſtoß an der Straße Ypern
Menin ſcheiterte

Auf dem Sälachtfelde ſüdweſtlich Cambrai ſpielten ſich
heftige aber nur örtlich hegrenzte Kämpfe ab

Gegen Jnchn fetzte der Engländer ſtarke Kräfte zu neuen
Angriffen an Viermal ſtürmten dichte Jnfanteriewellen
vergeblich vor Jhre Verluſte waren beſonders ſchwer Jm
Gegenſtoß gewannen unſere Truppen mehrere hundert Meter
nach vorwärts Raum

Nach heftiger Feuerwirkung griff der Feind am Abend
Dorf und Wald Bourlon an UAnter dem Schutz von Nebel
wolken drang er bis zum Dorfe vor Die zum Gegenftoß an
geſetzten Gardefüſtliere warfen in erbittertem nächtlichen
Kampf mit blanker Waffe den Feind in ſeine Ausgangs
ſtellung zurück während pommerſche Grenadiere am Rande
des Waldes jeden feindlichen Anſturm zum Scheitern
brachten

Nach Mißlingen eines Frühangriffs auf Bantenr er
folgten dort am Nachmittage nur ſchwöächere Teilvorſtöße

Heeresgruppe Deutſcher Kronprinz
Die Tätigkeit der Franzoſen blieb faſt auf der ganzeg

war im beſonderen nordöſtlich von Craonne in mehreren Ab
ſchnitten der Champagqne und auf dem öſtlichen Maasufer ge
ſteigert Eigene Sturmtrupyrs brachten von gelungenen
Unternehmungen weſtlich von Beaumont zahlreiche Gefangene
ein

Heeresgruppe Herzog Albrecht
Oeſtlich von St Mihiel und namentlich im Sundgau

verſtärktes Artillerie und Minenfeuer Am Walde von
Apremont und beim Amerzweiler wurden ſtärkere franzöſiſche
Vorſtöße abgewieſen

Oeſtlicher Kriegsſchauplatz
und

mazedoniſchen Front
nichts Beſonderes

Jtalieniſche Front
Jtalientſche Angriffe zu beiden Seiten des Brenta Tales

und gegen den Mte Pertica brachen vor unſeren Linien zu
ſammen

Der Erſte Generalquartiermeiſter Ludendorff

Der Bundesratsausſchuß über das
ruſſiſche Waffenſtillſtanösangebot

e B München 25 Nov Der Bundesratsausſchuß für
auswärtige Angelegenheiten wird unter dem Vorſitz des
neuen bayeriſchen Mintſterpr ſidenten v Dandl am kommen
den Dienstag in Berlin zuſammentreten Der Anlaß zu
dieſer Beratung über die politiſche Lage dürfte in dem ruſſi
ſchen Angebot eines Waffenſtillſtandes zu ſuchen ſein

r SE ÖA a
S 19 Eewählt iſt wer mehr als die Hälfte aller im

Wahlbezirke für die Abgeordnetenſtelle abgegebenen gültigen
Stimmen abſolute Stimmenmehrheit erhalten hat

Ergibt ſich keine abſolute Stimmenmehrheit ſo findet
zwſichen denjenigen beiden Kandtidaten welche die meiſten
Stimmen erhalten haben eine engere Wahl ſtatt bei dieſer
Wahl iſt jede Wahlſtimme welche auf einen anderen als die
in der Wahl gebliebenen Kandidaten fällt ungültig

Bei Stimmengleichheit entſcheidet das Los
S 20 Wer zum Abgeordneten gewählt iſt muß dem

Wahlkommiſſar ſpäteſtens eine Woche nach Zuſtellung der
Benachrichtigung erklären ob er die Wahl annimmt oder
ablehnt

Gibt er eine a nicht oder unter Verwahrung
oder Vorbehalt ab ſo gilt dies als Ablehnung

S 21 regelt die Verpflichtung zur Annahme des Ehren

vorſtande oder Mitglied des Wahlausſchuſſes
S 22 Die Koſten der Druckformulare zu den Wahl

ar und der Ermittelung des Wahlergebniſſes in den
zahlbezirken trägt der Staat die übrigen Koſten des Wahl

verfahrens werden von den Gemeinden getragen
S 23 Die näheren Vorſchriften zur Ausführung der S8 1bis 22 erläßt das Staatsminiſtertum in einer Wehen

a t
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S 24 Die Wahlbezirke beſtehen aus einem oder meh
reren Stadt oder Landkreiſen Größere Kreiſe
tönnen in mehrere Wahlbezirke geteiltwerden

Die Fbgrenzung öer Wahlbezirke
und die Verteilung der Abgeordneten auf die Wahlbezirke
bleiben gemäß den geltenden geſetzlichen Vorſchriften m
folgenden Maßgaben beſtehen

1 S 5 des Geſetzes über die Erweiterung der Stadtkreiſ
Eſſen und Oberhauſen und der zum Landkreiſe Eſſen
gehörigen Stadt Werden vom 27 März 1913 wird auf
gehoben

2 Die in der Anlage verzeichneten Wahlbezirke erhalten
je einen weiteren Abgeordneten

3 Boträgt die Zahl der auf eine eordnetenſtelle eines
Wahlbezirks entfallenden Einwohner nach der letzten
allgemeinen Volkszählung mehr als 250 6600 ſo tritt
bei der nächſten allgemeinen Wahl für jede weiteren
angefangenen 250 000 Einwohner je ein neuer Abge
ordneter hinzu Jm übrigen erfolgt eine Aenderung
in der Abgrenzung der Wahlbezirke oder in der Ver

a der Abgeordneten auf die Wahlbezirke durch
Geſetz

8 25 Die vorſtehenden Vorſchriften treten an die Stelle
der Artikel 69 70 71 72 74 Abſ 1 der Verfaſſungsurkunde
vom 31 Januar 1859 Artikel 115 der Verfaſſungsurkunde
tritt außer Kraft Alle dieſem Geſetze entgegenſtehe
ſtimmungen werden aufgel
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e e Be d u Re e 83 e edie Vermeheung der Abgeordnetenmansate

Die in S 24 erwähnte Ablage zählt Wahlbezirde
auf in denen eine Vermehrung der Zahl Abgeordneten

um je einen erfolgt
1 Potsdam Nr 9 Kr Teltow Kr Beeskow Storkow

Stadt Pikweredorß Anzahl der zu wählenden Abgeord
neten 3

2 Potsdam Rr 10 Stadt Charlottenburg 2 Abg
3 Potsdam Nr 11 Stadt Schöneberg Stadt Reukölln

C Oppeln Nr 5 Kr Tarnowitz Kr Be 2 Ar
5 Oppeln Nr 11 Kr Kattowitz Kr Hindenburg
6 Schleswig Nr 14 Kr Bordesholm Stadt Kiel Stadl

Neumünſter 2 Abg
7 Arnsberg Nr 10 Kr Bochum Stadt Bochum Stadi

Herne 2 Abg
gen Arnsberg Nr 11 Kreis und Stadt Gelſenkirchen

9 Köln Nr 1 Stadt Köln 3 Abg
10 Düſſeldorf Nr 5 St Duisburg St Oberhauſen

g

11 Düſſeldorf Nr 13 Stadt Eſſen 2 z
12 Düſſeldorf Nr 15 Kr Dinslaken Kr

Ruhr Stadt Hamborn 2 Ab

Der Entwurf eines Geſetzes betreffend
die Zuſammenſetzung öes Herrenhauſes
enthält u a folgende Veſtimmungen

Die Fuſammenſetzung des Herrenhauſes
8 1 Das Herrenhaus beſteht aus Mitgliedern welche

der Könige nach Maßgabe der Se 2 bis 26 berufen
werden

S 2 Mitglieder des Herrenhauſes auf Lebenszeit ſind
diejenigen Prinzen des Königlichen Hauſes und des Fürſd
lichen Hauſes von rn die nach erreichter Volljährigkeit von dem Könige berufen werden

t Die Vevorrechtigten
3 Auf Grund von Präſentation werden auf Lebens

zeit in das Herrenhaus berufen ſechzig Perſonen aus der
Zahl der nach der Verordnung wegen Bildung der Erſten
Kammer vom 12 Oktober 1954 zu erblichen Mitgliedern Be
rufenen und S

1 zehn Mitglieder als Vertreter der vormaligen reich
ſtändiſchen Häuſer

2 vierund,wanzig Mitglieder als Vertreter der Fürſten
Grafen und Herren

3 ſechsundzwanzig Mitglieder als Vertreter der mit erb
licher Berechtigung dem Herrenhauſe angehörenden
Perſonen und der mit dem Präſentationsrechte be
gnadigten Geſchlechter

Die Präſentationsberechtigung der Städte des alten Grund
beſitzes und der Großunternehmungen

4 Auf Grund von Präſentation werden ferner in

2

5

lheim a d

das Herrenhaus vberufen

4 Ce



der Städte die ländliche Abteilung durch die übrigen Ab

1 Bürgermeiſter größerer Städte für diean2 t J ſolcher ländlichen Grundſtücke
ſechs
ie von mindeſtens einhundert Hektar
r und die ſi Zeit der Präſentation bereitsfünfzig Jabre im Veſite G Die elben Familie

Dauer der
3 ſech Leiter großer Unternehmungen der

duſtrie oder des Handels für die Dauer der leiten
den Stellungen

Die Jntereſſen und Berufsvertretungen
S 5 Auf Grund von P rationen werden auf zwölf

Jahre e rufen1 n itglieder welche als Vertreter der
ſagt und der ländlichen Selbſtverwaltung ge
mä 12 bis 14 17 präſentiert werden

2 drei Mitglieder welche als Vertreter der Stadt Berlingenä s 15 17 präſentiert werden

3 ei lied welches als Vertreter deren en 8S 16 17 präſentiert wird
4 ſechs unddreißig Mitglieder welche als Vertreter der

Landwirtſ gemäß S8 18 19 präſentiert werden
5 ſechsunddreißig Mitglieder welche als Vertreter von

und Induſtrie gemäß S 20 22 präſentiert
werden

S 21 22 präſentiert werden
echszehn Mitglieder welche als Vertreter der Hoch
ſchulen gemäß SS 23 26 präſentiert werden

8 ſechszehn Mitglieder welche als Vertreter dex evan
geliſchen und der katholiſchen Kirche gemäß S 24 bis
26 präſentiert werden

Durch Königliches Vertrauen berufen
S 6 Ohne Präſentation werden auf Lebenszeit in das

Herrenhaus berufen einzelne Perſonen die das beſondere
Königliche Vertrauen genießen Jhre Zahl darf einhundert
undfünfzig nicht überſteigen Aus ihnen werden Kronan
wälte beſtellt8 z Zur Teilnahme an den Präſentationen gemäß
g8 8 bis 26 ſind nur männliche Perſonen befugt welche ſeit
mindeſtens drei Jahren die preußiſche Staatsang hörigkeit
beſitzen und in der Ausübung ihrer ſtaatsbürgerlichen Rechte
vicht beſchränkt ſind

Die S8 8 bis 11 regeln
die Bildung der Präſentationskörper

ür die Präſentationen nach S 4t e werden die Vertreter der Selbſtverwaltung
S 5 Ziffer 1 von den Provinziallandtagen prä

ſentiert Jn Schleswig Holſtein erfolgt die Präſentation
durch den Provinziallandtag unter Einbeziehung von Ab
geordneten des Kreiſes Herzogtum Lauenburg Jn der Pro
vinz HeſſenNaſſau treten an die Stelle des Provinzialland
tages die Kommunallandtage der Bezirksverbände Caſſel
und Wiesbaden Jn der Provinz Poſen wird die
tädtiſche Abteilung durch die Abgeordneten aus dem Stande

b v Mitglieder welche als Vertreter des Handwerks

5

geordneten gebildet
S 13 e ſtädtiſchen Abteilungen der Provinzialland

tage üben das Präſentationsrecht für die Vertreter der
Sehöſtverwaltung ause Zahl dieſer Vertreter beträgt 36 und wird durch

K

werden

et wie i e die einzelnen Provinzen Be JKirrsver
Präſentiert können Perſonen welche in einer

ſtädtiſchen Gemeindeverwaltung ein beſoldetes Amt
oder ein Ehrenamt ausüben oder mindeſtens 12 Jahre aus
geübt haben oder welche Mitglieder einer ſtädtiſchen Ge
meindevertretung ſind oder mindeſtens 12 Jahre geweſen
ſind

Als ſtädtiſche Gemeindeverwaltungen oder Gemeinde
vertretungen gelten auch die Verwaltungen oder Ver
tretungen der nach S 12 Abſ 4 Satz 2 den Städten gleich
geſtellten Landgemeinden mit ſtädtiſchem Charakter

S 14 Die ländlichen Abteilungen der Provinzialland
tage üben das Präſentationsrecht für die Vertreter der länd
lichen Selbſtverwaltung aus

Die Zahl dieſer Vertreter beträgt 36 und wird durch
Königliche Verordnung auf die einzelnen Verbände Be
zirksperbände verteilt

Präſentiert werden können Verſonen welche in der Ver
waltung der Provinzialverbände Bezirksverbände Kreiſe
Amtsbezirke Landbürgermeiſtereien Aemter oder Landge
meinden ein beſoldetes Amt oder ein Ehrenamt ausüben oder
mindeſtens 12 Jahre ausgeübt haben oder welche Mitglieder
einer ländlichen Gemeindevertetung Amtsverſammlung
Bürgermeiſtereirerſammlung oder eines Kreistages ſind
der mindeſtens 12 Jahre geweſen ſind

s 15 Die Vertreter der Stadt Berlin werden von dem
Magiſtrate und der Stadtverordnetenverſammlung in ge
meinſchaftlicher unter dem Vorſitze des Bürgermeiſters ſtatt
findender Sitzung präſentiert S 13 Abſ 3 findet Anwen
dung

s 16 Der Vertreter der Hohenzollernſchen Lande wird
von dem Kommunallandtage der Hohenzollernſchen Lande
präſentiert

S 18 Die Vertreter der Landwirtſchaft werden von den
Landwirtſchaftskammern präſentiert hre Zahl wird
auf die einzelnen Landwirtſchaftskammern
durch Königliche Verordnung verteilt

S 20 Die Vertreter von Handel und Jnduſtrie werden
von den Handelskammern präöſentiert

Die Zahl der Vertreter wird auf die Pro
oinzen und die Stadt Berlin durch Königliche
Verordnung verteilt

Sofern auf eine Mehrheit von Handelskammern ein
Der mehrere Vertreter entfallen üben ſie das Präſen
tationsrecht durch Wahlmänner aus welche bezirksweiſe
Abſ 3 zuſammentreten

S 21 Die Vertreter des Handwerks 8 5 werden von
den Handwerkskammern präſentiert Das Präſentations
recht wird durch Wahlmänner ausgeübt

Auf die vereinigten Bezirke der Hand
werkskammernin Berlin und Frankfurt a
im übrigen auf die einzelnen Proviizen ent
ällt je ein Vertreter

S 23 Die BVertretr der Hochſchulen werden von den
Landesuniverſitäten und den techniſchen Hochſchulen prä
ſentiert auf die je ein Vertreter entfällt

Bei den Univerſitäten wird das Präſentationsrecht durch
ie ordentli und die Rektorwahl berechtigten außer
rdentlichen Profeſſoren den techniſchen Hochſchulen durch
ie zur Rektoerwahl berechtigten Mitglieder der Abteilungs
ollegien ausgeübt

Der amtliche öſterreichiſchungariſche Heeresbericht

WIB Wien 25 November Amtlich wird verlautbart
Jtalieniſche Angriffe beiderſeits der Brenta und

den am 22 vom Grazer Schützenregiment Nr 3 er
Monte Pertica zerſche an unſeren

en
Jm Oſten keine beſonderen Ereigniſſe

Der Chef des Generalſtabs

Der amtliche deutſche Heeresbericht vom Abend

WTB Berlin 25 Novemeber abends Amtlich
Jn Flandern und ſüdweſtlich von Cambrai lebhafte

eng geit oft e er e ittendem Oſtufer der Maas ſind öſiſche Angriffezwiſchen Samogneux und Vegumont im uns s
pi Erfolgreiche Kämpfe im Gebirge zwiſchen Brenta und

av e

n

Die Präſentation kann nur auf aufordent
liche Profeſſoren fallen

Das Recht der Mitgliedſchaft erliſcht wenn der Be
rufene aus dem Lehrkörper ausſcheidet oder wenn er von
ſeinen amtlichen Verpflichtungen entbunden wird

S 24 Die Vertreter der evangeliſchen Kirche werden
von den Verwaltungsausſchüſſen für die ge
meinſamen Einrichtungen der evangelichen
Landeskirchen im Gebiete des preußiſchen Staates prä
ſentiert Jhre Zahl beträgt 10

25 Die Vertreter der katholiſchen Kirche werden von
den Biſchöfen der römtiſch katholiſchen Kirche die in
Preußen ihren Sitz haben vräſentiert Jhre Zahl beträgt 6

S 27 Mitglieder des Herrenhauſes gemäß S 3 bis 26
können nur ſolche männlichen Perſonen werden welche ſeit
mindeſtens drei Jahren die vreußiſcheStaatsangehörigkeit beſitzen das breißigſte
Lebensjahr vollendet haben in der Ausübung ihrer
et ralen Rechte nicht beſchränkt ſind einen

ohnſitz innerhalb Preußens haben und nicht im
aktiven Dienſt eines außerdeutſchen Staates ſtehen

Die Mitgliedſchaft endet bei Fortfall einer dieſer Vor
ausſetzungen oder im Falle des Verzichts

S 28 Die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte
hat die dauernde Unfähigkeit zur Folge Mitalied des
Herrenhauſes zu ſein

S 29 Die Mitgliedſchaft erliſcht wenn das Herrenhaus
durch einen von dem Könige beſtätigten Beſchluß einem Mit
gliede das Anerkenntnis unverletzter Ehrenhaftigkeit oder
eines der Würde des Hauſes entſprechenden Lebenswandels
oder Verhaltens verſagt

Nach S 31 kann das Herrenhaus keinen Beſ Zluß faſſen
wenn nicht mindeſtens 200 Mitglieder anweſend ſind

S 33 Der Zeitpunkt des Jnkrafttretens dieſes Geſetzes
wird durch Königliche Verordnung beſtimmt

Zu dem gleichen Zeitpunkte ſcheiden die bisherigen Mit
glieder des Herrenhauſes aus mit Ausnahme derfjenigen
deren Mitgliedſchaft ſich auf S 2 Ziffer 2 und 3 und Schluß
abſatz S 4 Ziffer 3 der Verordnung wegen Bildung der
Erſten Kammer vom 12 Oktober 1854 gründet Dieſe Mit
lieder gehören dem Herrenhauſe auf Lebenszeit an Eine

mäß 925 vieſes Geſetzes findet erſt ſtatt
wenn und inſoweit die Zahl der Mitglieder in den einzelnen
Gruppen 3 unter die für ſie feſtgeſetzte Zahl geſunken iſt

Das Geſetz hat in ſeiner jetzt vorliegenden Faſſung einen
ſo reaktionären Zuſchnitt erhalten daß es in
dieſer Form nicht Geſetz werden darf wenn eine Ner
orientierung in Preußen nicht unmöglich werden ſoll
behalten uns vor auf die Geſetze in ihrer Geſamtheit noch
zurückzukommen

Der Entwurf eines Geſetzes betreſfenö
die Abänderung der Artikel 52 und 99

der Verfaſſungsurkunde vom
31 Januar 1850

beſtimmt

Einziger Artikel1 Artikel 62 Abſ 3 der Verfaſſungsurkunde erhält fol
genden Zuſatz

Wenn jedoch die zweite Kammer gegen den Wider
ſpruch der Staatsregierung einen Ausgabepoſten der bisher
unter den ordentlichen Ausgaben im Staatshaushaltsetat
enthalten war entweder überhaupt nicht oder nicht in der
zuletzt vorgeſehenen oder nicht in der von der Regierung neu
vorgeſchlagenen geringeren Summe bewilligt ſo hat die erſte
Kammer über dieſen Poſten vor der Abſtimmung über den
Geſamthaushalt vorweg Beſchluß zu faſſen Trikt die erſte
Kammer dem Beſchluſſe der zweiten nicht bei ſo hat dieſe
nach voraufgegangener Beratung in einem aus Mitgliedern
beider Kammern gebildeten Verſtändigungsausſchuß über den
Poſten erneut zu beſchließen Erſt nach dieſer endgültigen
Beſchlußfaſſung findet die Abſtimmung der erſten Kammer
über den Geſamthaushalt ſtatt

2 Jn Artikel 62 der Verfaſſungsurkunde wird folgender
Abſatz hin eſetzt

Jn den Staatshaushaltsetat können Ausgaben die im
Entwurf nicht vorgeſehen ſind oder Erhöhungen von Aus
gabepoſten über den Vetrag der von der Staatsregierung vor
geſchlagenen Summe von der zweiten Kammer ohne Zuſtim
mung der Staatsregierung nicht eingeſetzt werden

Abſat hie e der Verfaſſungsurkunde wird folgender
nzugeſetzt

Wenn bis zum Schluß eines Rechnungsjahres der
Staatshaushaltsetat für das folgende Jahr nicht zuſtande
kommt iſt die Staatsregierung ermächtigt bis zu ſeinem
Jnkrafttreten alle Ausgaben zu leiſten die zur Erhaltung
zug beſtehender Einrichtungen oder zur Durchführung
g ich beſchloſſener Maßnahmen erforderlich ſind ferner
die rechtlich ündeten Verpflichtungen des Staates zu erfüllen und endlich Bauten und Beſchaffungen förtzuſegen

r die durch den Staatshaush ilt eines Vorjahres bereits
illigungen r haben ſowie unter der gleichen

Vorausſetzung Beihilfen zu Bauten und Beſchaffungen weiter
zu gewähren

I7

Der Entwurf dieſes Geſetzes atmet ein ſolches Mißtrauen
gegen das auf Grund des allgemeinen gleichen lrechts

Das ruſſiſche Chaos

Kein formelles Waffenſtillſtanösangebot
T V Köln 25 Novbr Wie der Köln Ztg aus

Berlin gemeldet wird liegt für die Nachricht der Neuen
reien Preſſe der Oberbefehlshaber der ruſſiſchen Armee

eral Duchonin habe an die Oberbefehlshaber der feind
lichen wie der alliierten Heere das formale Angebot eines
Waffenſtillſtandes gerichtet keine Beſtätigung vor

Bedenkliche Stimmung an öer ruſſiſchen Front
Von der Schweizer Grenze 25 Novbr Der

Temps meldet aus Petersburg Die Lage an der ruſſiſchen
Front ſei ziemlich bedenklich Mehrere Armerober
kommandanten ſtellten feſt daß die Heimat vom Bürgerkrege
zerfleiſcht die Soldaten vergeſſe und ſo an der Front keine
Zufuhren mehr einträfen Auch die ukrainiſchen Soldaten
werden dem Beiſpiel der Koſaken folgen und in ihr Land
zurückkehren

Mehrere Armeeoberkommandanten telegraphierten der
maximaliſtiſchen Regierung Da ihre Truppen hungern
müßten beſtehe die Gefahr daß die Mannſchaften einfach
nach Haufe zurückkehren

Jn Petersburg iſt weder Milch noch Mehl weder Petro
leum noch Salz aufzutreiben

Die Bildung eines maximaliſtiſchen Korps
Von der Schweizer Grenze 25 Nov Wie der Temps

nach der Nowaja Schiſn berichtet iſt ein maximaltſtiſches
Korps in der Bildung begriffen das gegen Kaledin mar
ſchieren ſoll Der bisherige Kommandant der Petersburger
Truppen Oberſt Murajew werde den Oberbefehl über
nehmen Nach der Jnformation hat Kaledin ſein Haunt
quartier in Charkow

Fortdauer der Fehde zwiſchen Maximaliſten und
Mintmaliſten

Baſel 25 Nov Nach einem Petersburger Havasbericht
unternahm Lenin am 22 bei den Sozialrevolutionären einen
Verſuch um ſie zur Teilnahme an der Regierung zu bewegen
Jedoch dieſer Schritt war vergebens denn die Sozialrevo
lutionären fordern noch immer ein Koalitionsminiſterium
aus allen Parteien und fordern die Einſtellung der Politik
des Terrors die Wiederherſtellung der Freiheit der Preſſe
und den Austritt Lenins und Trotzkis aus dem Miniſterium
Die Maximaliſten weigern ſich energiſch auf Lenin zu ver
zichten Eher würden ſie Trotzkt opfern

Die engliſche Botſchaft verläßt Rußland
Die Times melden die engliſche Regierung habe den

Botſchafter in Petersburg angewieſen im Falle der Ver
öffentlichung der Gehetmdokumente Petersburg mit dem
Perſonal der Botſchaft zu verlaſſen Das Journal de
Genève brachte am Donnerstag und Freitag die Meldung
Buchanan und die anderen Botſchafter der Entente hättep
Petersburg bereits verlaſſen

Auch die Amerikaner ſollen Petersburg verlaſſen
Von der Schweizer Grenze 24 Nov Die Jnformation

meldet aus Waſhington Wie amtlich mitgeteilt wird hat
der amerikaniſche Botſchafter in Petersburg die amerika
niſchen Staatsangehörigen aufgefordert die Stadt zu ver
iaſſenjſe

Wilſons Kriegserklärung an Oeſterreich
IV Rotterdam 25 Nov Die Newyorker Times

berichten daß Wilſon in ſeiner Votſchaft an den Kongreß die
Ermächtigung erbitren wird Oeſterreich Ungarn den Krieg
zu erklären Der Grund hierzu ſei daß nach Beſchluß des
Kongreſſes OeſterreichUngarn ſich an Verſchwörungen in
den Vereinigten Staaten beteiligt und immMittelländiſchen
Meer ohne Unterſchied der Nagtionalität Schiffe verfenkt hat
Ferner ſei die Kriegserklärung erwünſcht für die einheitliche

Verbündeten Deutſchlands abbrechen Man erwartet daß
der Kongreß die Ermüchtigung hierzu erteilen wird

Bauaufträge für eine Million Tonnen Schiffsraum
Baſel 25 Nov Nach einem Waſhingtoner Reuter

bericht meldet der Schifſahrtsrat daß BVauaufträge von
Schiffen mit einer Eeſamttonnage von mehr als 4 Millionen
Tonnen vergeben wurden und zwar von 345 Handelsſchiffen
375 Holzſchiffen und 58 Schiffen die zum Teil aus Holz und
Teil aus Stahl gebaut werden ſollen

Für Wilſons Kriegsvpolitik
TU Genf 25 Nov Haras meldet aus Newyvork Die

amerikaniſche Arbeiterföderation hat ſich mit 21 579 gegen
402 Stimmen für Wilſons Kriegspolitik erklärt

Falſche Gerüchte
Die Norddeutſche Allgemeine geitung ſchreibt
Jm Ausland werden wieder Gerüchte verbreitet daß die

deutſche Regierung die Gutbaben der Neutralen
in Deutſchland beſchlagnahmen wolle Selbſtver
ſtändlich ſind dieſe offenbar zu Borſenzwecken in Umlauf
geſetzten Ausſtreuungen vollig erfunden

vermiſchte Kriegsnachrichten
Clemenceaus Kampf gegen den Frieden

Die Südd Korr meldet aus Genf Nach Pariſer Mel
dungen ſind ſeit Montag in Paris über hundert Ver
haftungen auf Befehl des Miniſteriums Cle
mencegau erfolgt Unter den Verhafteten befinden ſich
Mitglieder der kommunalen Körperſchaften der Stadt Paris
und des Seine Departements Die Verhafteten ſtehen mut
maßlich in unmittelsarem Zuſammenhang mit der pazi
fiſtiſchen Bewegung in Frankreich
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ugen Brinkmann Fenilleton Unterhaltungsblatt Ver

miſchtes uſw Dr Karl Baer für den Anzeigenteilg wählende eordnetenhaus er für eine wirkliche
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	Saale-Zeitung. 1873-1933
	1917


